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1 Allgemeines 
Die Gemeinde Rümmingen mit derzeit rund 1.900 Einwohnern liegt im Kandertal im Markgräflerland und 
gehört zum Landkreis Lörrach. 

Durch die Gemeinde verläuft mit der Landesstraße 134 eine klassifizierte Straße, die oberhalb der 
genannten Schwellenwerte der Lärmkartierung liegt. Deshalb wurde für diese Straße von der LUBW eine 
Lärmkartierung vorgenommen. Entlang der kartierten Straßenabschnitte ist von deutlichen 
Lärmbelastungen der Anwohner auszugehen.  

Auf Grundlage der rechtlichen Anforderungen soll für die Landesstraße 134 in Rümmingen eine 

angepasste Lärmkartierung und darauf aufbauend schrittweise ein Lärmaktionsplan erstellt werden. 
Neben der oben genannten Straße sollen auch die Kreisstraßen 6354 (Lörracher Straße) und 6327 
(Schallbacher Straße) in der Lärmaktionsplanung berücksichtigt werden, da auch im Umfeld dieser 
Straßen von hohen Lärmbelastungen auszugehen ist. 

Das Aufstellungsverfahren umfasst eine Öffentlichkeitsbeteiligung in der Bürger und betroffene Träger 
öffentlicher Belange ihre Anregungen einbringen können.  

Ein Ablaufschema der Lärmaktionsplanung kann dem Abschnitt 2.3.3 entnommen werden. 
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3 Ergebnisse der Lärmkartierung 
Als Basis für die Verkehrsmengen der untersuchten Straßen werden die Verkehrsbelastungen aus einem 
Verkehrsmodell im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung zur Teilortsumfahrung Rümmingen [19] 
entnommen. Der Anteil des Schwerverkehrs ist dabei ersichtlich.  

Da sich die Werte in dem Verkehrsmodell auf das Jahr 2015 beziehen, erfolgt eine Hochrechnung der 
Verkehrsmengen anhand der Ergebnisse nahegelegener Zählstellen der Straßenverkehrszentrale Baden-
Württemberg  [20] von dem Jahr 2015 auf das Jahr 2019. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2019 sind die 
aktuellsten zur Verfügung stehenden Werte.  

Zur Aufteilung der Verkehrsmengen auf die drei Tageszeitbereiche day, evening und night wird die 
Aufteilung in den nahegelegenen Zählstellen der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg als 
Grundlage herangezogen. 

Die Verkehrsmengen für die A 98 stammen aus den Ergebnissen des Verkehrsmonitorings der 
Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg für das Jahr 2019. Aufgrund des hohen Abstands der A 98 
zu Rümmingen hat diese jedoch nur geringe Lärmeinwirkungen auf die Wohngebäude in Rümmingen.  

Die Verkehrsdaten, die der Lärmkartierung zugrunde liegen, sind nachfolgend zusammengestellt. 

Tab. 3-1: Verkehrsmengen 

Straßenabschnitt  DTV Kfz (in Kfz/h)  Lkw (in Kfz/h)  
 (Kfz/24h)  M D M E M N M D 

SV 
M E 

SV 
M N 

SV 
Wittlinger Straße (L 134) 7.410 450 330 60 14 6 1 
Binzener Straße (L 134) 4.960 300 220 40 13 6 1 
Schallbacher Straße zwischen Binzener Straße 
und Gewerbestraße 

5.030 310 200 40 11 3 2 

Schallbacher Straße zwischen Gewerbestraße  
und Mühlenstraße 

4.250 270 170 40 6 2 1 

Schallbacher Straße nördlich der Mühlenstaße   3.930 250 160 30 6 2 1 
Lörracher Straße (K 6354) zwischen  
Binzener Straße und Dorfstraße 

8300 510 370 50 16 5 1 

Lörracher Straße (K 6354) zwischen  
Dorfstraße und Fuhrmannsweg 

6.630 410 290 50 11 3 1 

Lörracher Straße (K 6354) zwischen 
Fuhrmannsweg und 
Karl-Fr.-Böhringer-Str. 

6.420 400 290 50 10 3 1 

Lörracher Straße (K 6354) südlich der 
Karl-Fr.-Böhringer-Str. 

8.800 540 390 70 13 4 1 

A 98 westlich der K 6354 42.460 2.655 1.878 386 305 92 40 
A 98 östlich der K 6354 29.210 1.827 1.292 265 175 53 23 

Darin bedeuten: 

DTV: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke; auf alle Tage des Jahres bezogener Mittelwert der 
einen Straßenquerschnitt passierenden Fahrzeuge in Kfz/24h 
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M: Maßgebliche stündliche Verkehrsstärke in Kfz/h; gemittelte, durchschnittliche stündliche 
Verkehrsstärke während der Zeiträume D, E und N 

D: Tag (Day), Zeitraum von 6 bis 18 Uhr 

E: Abend (Evening), Zeitraum von 18 bis 22 Uhr 

N: Nacht (Night), Zeitraum von 22 bis 6 Uhr 

SV: Schwerverkehr, Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t 

Mit den in der Tabelle aufgeführten Verkehrsbelastungen und den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 

können die Emissionspegel der kartierten Straßenabschnitte abschnittsweise bestimmt werden. Die 
resultierenden Emissionen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Tab. 3-2: Emissionspegel der kartierten Straßenabschnitte 

Straßenabschnitt  DTV Zulässige 
Höchstgeschwind -

igkeit (in km/h)  

Emissionspegel  
 

(in dB(A))  
 (Kfz/24h)  VPkw VLkw LM,D  LM,E LM,N  

Wittlinger Straße 7.410 
50 
60 
80 

50 
60 
80 

59,6 
60,8 
63,1 

57,4 
58,6 
61,1 

50,3 
51,5 
53,9 

Binzener Straße 4.860 
50 
80 

50 
80 

58,5 
61,9 

56,1 
59,6 

49,1 
52,5 

Lörracher Straße zw. Binzener 
und Dorfstr.  

8300 50 50 60,1 57,5 50,2 

Lörracher Straße (K 6354) zwischen  
Dorfstraße und Fuhrmannsweg 

6.630 50 50 58,9 56,4 49,1 

Lörracher Straße (K 6354) zwischen 
Fuhrmannsweg und 
Karl-Fr.-Böhringer-Str. 

6.420 50 50 58,9 56,4 49,1 

Lörracher Straße südlich der 
Karl-Fr.-Böhringer-Str. 

8.800 
50 
70 
100 

50 
70 
80 

58,7 
59,4 
65,5 

56,3 
57,1 
63,6 

48,9 
49,8 
56,1 

Schallbacher Straße zwischen Binzener  
Straße und Gewerbestraße 

5.030 
50 
20 

50 
20 

58,2 
55,8 

55,1 
52,8 

49,0 
47,5 

Schallbacher Straße zwischen  
Gewerbestraße und Mühlenstraße 

4.250 50 50 56,9 54,0 48,5 

Schallbacher Straße nördlich der  
Mühlenstraße  

3.930 50 50 56,7 53,7 48,3 

A 98 westlich der K 6354 42.460 2.655 1.878 73,5 71,0 65,0 
A 98 östlich der K 6354 29.210 1.827 1.292 71,6 69,3 63,1 

Darin bedeuten: 

LM: Mittelungspegel der einzelnen Tagesbereiche D, E und N 

Die genaue Zuordnung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf die Streckenabschnitte ist der 
Anlage 1  zu entnehmen. 
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Ausgehend von den genannten Emissionspegeln wird eine Schallausbreitungsberechnung durchgeführt. 
Dabei werden die abschirmende Wirkung sowie Reflexionen von vorhandenen Gebäuden berücksichtigt. 
In dem schalltechnischen Modell ist die gesamte Bebauung Rümmingens mit der jeweiligen 
Gebäudehöhe und mit hi nterlegten Einwohnerzahlen enthalten. 

Die Bewertung der Lärmsituation erfolgt anhand der Lärmindizes LDEN und LNight . LDEN umfasst den 
gesamten Tagesverlauf mit Zuschlägen für den Abend und die Nacht, während LNight  die Lärmsituation in 
der Nacht (22-6 Uhr) beschreibt. 

Die Ergebnisse der Kartierung liegen als Isophonenkarten vor. Isophonenkarten stellen Bereiche gleicher 
Immissionspegel farbig abgestuft dar. Dabei werden in 5 dB(A)-Schritten Klassen gebildet. Aus den 

Plänen ist somit die Ausbreitung des Schalls von der Lärmquelle in die Umgebung abzulesen. Bei dichter 
Bebauung wird der Schall stärker abgeschirmt als bei einer freien Schallausbreitung. Die Lärmkarten des 
Straßenverkehrslärms sind in der Anlage 2  für LDEN und Anlage 3  für LNight  zusammengestellt. 

In bebauten Bereichen ist der Einfluss durch Abschirmungen bestehender Gebäude in den Lärmkarten 
deutlich zu erkennen. Die Lärmpegel nehmen in bebauten Bereichen mit zunehmendem Abstand zum 
Emissionsort schneller ab als in unbebauten Bereichen, in denen sich die Bereiche hoher Pegel wesentlich 
weiter ausdehnen, dabei aber nur wenige oder keine Einwohner belasten. 

Auf nahezu der gesamten Länge der innerörtlich kartierten Straßenabschnitte (Wittlinger, Binzener und 

Lörracher Straße) sind in den Lärmkarten Pegel von mehr als 60 dB(A) über den gesamten Tag (LDEN) bzw. 
mehr als 50 dB(A) in der Nacht (LNight) an den Gebäuden im unmittelbaren Umfeld zu erkennen.  
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Hinsichtlich der verkehrsrechtlichen Maßnahmen (Geschwindigkeitsbeschränkungen) ist auf die in 
Abschnitt 2.3.6 zusammengefassten rechtlichen Grundlagen hinzuweisen. Es ist zu empfehlen, bereits im 
Rahmen der Aufstellung des Lärmaktionsplans bei der Maßnahmenauswahl, die für eine Anordnung 
relevanten Aspekte mit zu berücksichtigen.  

Grundsätzlich sind im gesamten Straßenverkehrsnetz einheitliche Regelungen sinnvoll, auch in Bezug auf 
bestehende Geschwindigkeitsbeschränkungen. So wird eine Nachvollziehbarkeit der Regelungen durch 
den Verkehrsteilnehmer erreicht. 

Lkw-Durchfahrtsverbote sind erst nachrangig zu Geschwindigkeitsbeschränkungen einzusetzen und 
somit nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen derzeit kaum realisierbar. Da sich bereits durch 

Geschwindigkeitsbeschränkungen spürbare Entlastungen ergeben, ist trotz einer möglichen Wirkung eine 
kurzfristige Umsetzung nicht realistisch. 

Aufgrund der vergleichsweise geringen Kosten ergibt sich bei den untersuchten Geschwindigkeits-
beschränkungen durchweg eine gute Kosteneffizienz.  

Zusätzlich zu den Geschwindigkeitsbeschränkungen wird an allen Lärmschwerpunkten der Einbau von 
lärmmindernden Fahrbahndeckschichten empfohlen. Dies eignet sich besonders, wenn ohnehin 
Straßenneubau- und erhaltungsmaßnahmen anstehen. Der Einbau einer lärmoptimierten 
Fahrbahndeckschicht im Zuge einer anstehenden Fahrbahnsanierung ruft nur die Differenzkosten 

zwischen einem klassischen und einem lärmoptimierten Asphalt hervor. Entsprechend weist eine solche 
Maßnahme eine hohe Kosteneffizienz auf. 

5.5 Passiver Lärmschutz 
Als ergänzende Lärmsanierungsmaßnahme kommen auch passive Lärmschutzmaßnahmen an 
betroffenen Gebäuden in Betracht. 

Als passiver Lärmschutz werden Maßnahmen an betroffenen Gebäuden bezeichnet. Dabei wird die 
Schalldämmung der Außenbauteile (meist die Fenster) eines Gebäudes an die einwirkenden 

Lärmbelastungen angepasst. Somit können nur die Innenbereiche vor Lärm geschützt werden. Auf 
Freiflächen oder Balkone haben passive Lärmschutzmaßnahmen keinen Einfluss. Daher wird passiver 

Lärmschutz im Vergleich zu Maßnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg als nachrangig 
betrachtet. Nur wenn sich durch andere Maßnahmen unter wirtschaftlichen und städtebaulichen 
Gesichtspunkten kein den Belastungen angemessener Lärmschutz erzielen lässt, werden passive 
Maßnahmen eingesetzt. 

Hierbei ist auch auf die rechtlichen Grundlagen zu Lärmsanierungsmaßnahmen in Abschnitt 2.3.5 
hinzuweisen. Zudem können weitere Informationen zu passivem Lärmschutz der Anlage 1 1.3 
entnommen werden. 

Eine Voraussetzung zur Durchführung von Lärmsanierungsmaßnahmen ist die Überschreitung der 
Lärmsanierungsgrenzwerte. Eine Übersicht der Gebäude mit hohen Beurteilungspegeln, die oftmals über 
den Lärmsanierungsgrenzwerten liegen, kann den Gebäudelärmkarten in den Anlagen 6.1 bis 7. 3 
entnommen werden. 
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Bei passiven Lärmschutzmaßnahmen ist aufgrund der fehlenden Datengrundlage (z. B. die Kosten für 
passiven Lärmschutz an den betroffenen Gebäuden) keine Berechnung der Kosteneffizienz möglich. 
Zudem ist eine Vergleichbarkeit mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen nicht gegeben, da bei passivem 
Lärmschutz nur die Innenbereiche von Gebäuden entlastet werden. Als ergänzende Maßnahme ist 
passiver Lärmschutz jedoch grundsätzlich zu empfehlen. 
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6 Auswahl verkehrsrechtlicher Maßnahmen 

6.1 Allgemeines 
Bei der Auswahl geeigneter Lärmschutzmaßnahmen sind je nach Einzelfall neben den Belangen der 
lärmbetroffenen Anwohner unter anderem auch städtebauliche Aspekte, die Wirtschaftlichkeit, die 
Belange des fließenden Verkehrs, Auswirkungen auf den ÖPNV, Verlagerungseffekte und Auswirkungen 
auf Fußgänger und Radfahrer zu berücksichtigen.  

Um verkehrsrechtliche Maßnahmen rechtssicher in den Lärmaktionsplan aufnehmen zu können, werden 

die für die Ermessensentscheidung maßgebenden Aspekte im Folgenden im Rahmen einer 
Maßnahmenabwägung berücksichtigt. Auch zu baulichen Maßnahmen werden Hinweise zur Realisierung 
zusammengefasst, auch wenn hierzu keine bindende Entscheidung über den Lärmaktionsplan getroffen 
werden kann. Die Effizienz der geprüften Maßnahmen kann zudem Tab. 5-1 entnommen werden. 

Die einzelnen Maßnahmen sind zwar gesondert zu prüfen, einige Aspekte gelten aber für alle 
Geschwindigkeitsbeschränkungen gleich oder zumindest in ähnlicher Art. Zudem bestehen gegenseitige 
Abhängigkeiten der Anordnungen. Daher werden nachfolgend in Abschnitt 6.2 solche allgemeinen bzw. 
übergreifenden Aspekte zusammenfassend bewertet. Im Anschluss werden bei den Einzelmaßnahmen, 
um ständige Wiederholungen zu vermeiden, nur die konkreten Eckdaten der Maßnahme sowie 

spezifische Abwägungsaspekte genannt. 

6.2 Allgemeine Abwägungsaspekte 

6.2.1 Ausgangssituation 

Wie in Abschnitt 5.4 beschrieben, besteht die Voraussetzung zur Aufnahme in die nachfolgend 
zusammengestellten Maßnahmen darin, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für den 
jeweiligen Gebietstyp an den Gebäuden im Umfeld überschritten werden. Damit sind durchweg die 
Tatbestandsvoraussetzungen zur Anordnung einer verkehrsrechtlichen Maßnahme gegeben. Aufgrund 

dieses Auswahlkriteriums wird nicht für jeden Maßnahmenbereich einzeln aufgeführt, dass auch dort die 
Grenzwerte überschritten sind. Dennoch ist aber für jeden Maßnahmenvorschlag eine Betrachtung des 
Einzelfalls nötig. Neben den direkt nachfolgenden allgemeinen, übergreifenden Aspekten werden daher 
für die Einzelmaßnahmen Besonderheiten bei der Bewertung der Maßnahme gesondert genannt. 

Übergreifend gilt, dass die Ergebnisse der Analyse der Lärmsituation sowohl am Tag als auch in der Nacht 
eine hohe Lärmbetroffenheit im Umfeld der kartierten Straßen zeigen. Somit beziehen sich alle 
Maßnahmenvorschläge auch auf eine zeitlich durchgehende Beschränkung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit. 

Zu den einzelnen Maßnahmenabschnitten wird neben den Ergebnissen der Lärmkartierung, die nach den 
Lärmpegeln unterscheiden, jeweils auch die Gesamtzahl der Einwohner im Umfeld der untersuchten 
Maßnahmenbereiche genannt. Hierbei wird keine Schwelle der Lärmbelastung vorausgesetzt. Dies hat 
den Hintergrund, dass in den nach Lärmpegeln klassifizierten Betroffenenzahlen die Gesamtwirkung der 
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Maßnahme eher unterschätzt wird. Während in der Realität alle Anwohner der Straße von der Minderung 
profitieren, fließen nicht unbedingt alle  Anwohner in die Statistik ein. 

6.2.2 Netzweite Betrachtung 

Die zu prüfenden Geschwindigkeitsbeschränkungen an den einzelnen Straßen können nicht unabhängig 
voneinander betrachtet werden. Zum einen ist davon auszugehen, dass bei ähnlichen 
Lärmbetroffenheiten letztlich auch eine einheitliche Regelung getroffen wird. Zum anderen sind auch 
negative Beeinflussungen zu befürchten, wenn tatsächlich nur für eine Straße eine Beschränkung 
eingeführt würde.  

6.2.3 Verkehrsfunktion / Verlagerungen 

Aufgrund der Verringerung der Geschwindigkeit auf 30 km/h ergeben sich Fahrzeitverlängerungen. Im 
Kooperationserlass des Verkehrsministeriums BW ist ein Wert von 30 Sekunden genannt, bis zu dem eine 
Verlängerung der Fahrtzeit als nicht ausschlaggebend erachtet werden kann. Die Verlängerung kann 
(ohne erheblichen Aufwand) im Vorfeld nur für den gesamten zu beschränkenden Straßenzug theoretisch 
ermittelt werd en, indem z. B. die Dauer der Fahrzeit bei einer gleichmäßigen Geschwindigkeit über die 
Gesamtlänge sowohl für 50 km/h als auch für 30 km/h ermittelt wird.  

In Relation zu einem so ermittelten theoretischen Wert wird in der realen Umsetzung von einer deutli ch 
geringeren Erhöhung der mittleren Reisezeit auszugehen sein. Dies ist dadurch begründet, dass durch 

Störungen im Verkehrsablauf z. B. durch Signalanlagen, ein- und abbiegende Fahrzeuge, ein- und 
ausparkende Fahrzeuge, Fußgänger-querungen etc. die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit auch 
heute nicht durchweg bei der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt. Die Schwankungen der 
Geschwindigkeiten über den Streckenzug werden heute groß sein und durch eine 
Geschwindigkeitsreduzierung gemindert; der Verkehr also verstetigt. In der Folge sind vor allem tags die 
Verlängerungen der Fahrzeit deutlich geringer, während nachts eher auch annähernd die theoretischen 
Werte erreicht werden können. 

Für die Abwägung der vorgeschlagenen Maßnahmen bedeutet dies, dass sich der oben genannte Wert 
der Fahrzeitverlängerung von 30 Sekunden für ein innerörtliches Gesamtnetz nicht sinnvoll anwenden 

lässt. Die Verlängerung hängt von vielen Faktoren ab, die sich nicht durchweg abschließend objektivieren 
lassen. Beispielsweise erscheint eine lange Beschränkungsstrecke zunächst als Hinderungsgrund oder 
zumindest als Hürde für eine Anordnung. Demgegenüber muss aber auch immer die Betroffenheit im 
Umfeld des Straßenzuges gestellt werden, die bei einem längeren Straßenzug in einem innerörtlichen 
Umfeld mit viel betroffener schutzbedürftiger Randbebauung auch meist höher als bei kurzen Straßen 
sein wird. Hierfür dienen die Lärmschwerpunktkarten in den Anlagen 4  und 5 bereits als sinnvolles 
Instrument zur Bewertung der Zusammenhänge. 

Ähnlich diffizil gestaltet sich die Frage der Verlängerung in Relation zu den betroffenen Fahrbeziehungen. 
Nur für einen Durchgangsverkehr bedeutet die Beschränkung auch eine Verlängerung der Fahrzeit im 

gesamten Umfang und dies ggf. auch in mehreren Straßen hintereinander. Für einen Quell-, Ziel- oder 
Binnenverkehr, der nur Teile des Straßennetzes befährt, werden auch nur Teile der Verlängerung 
maßgebend. Hieraus lässt sich aber nicht sicher schließen, dass Straßen, die bislang stärker von 
Durchgangsverkehr genutzt werden, weniger für beschränkende Maßnahmen geeignet sind. Das hängt 
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davon ab, ob diese Bündelung des Verkehrs so auch gewünscht ist, wie dies im Regelfall für Autobahnen, 
Umfahrungen oder auch einzelne Verkehrsachsen innerorts mit vergleichsweise eher geringeren 
Lärmbetroffenheiten im Umfeld gilt. In manchen Fällen würde die Beschränkung aber auch eine 
Verlagerung von einer bislang vom Durchgangsverkehr genutzten Straße auf solche besser geeigneten 
Achsen befördern. In der Folge ist also für jeden Einzelfall eine Bewertung der verkehrlichen Folgen nötig. 

Bei der verkehrlichen Bewertung ist zu beachten, dass aus den oben schon genannten Gründen die oft 
befürchteten negativen Auswirkungen auf die Verkehrsfunktion einer Straße in der Praxis so kaum 
beobachtet werden. Die Leistungsfähigkeit einer Straße hängt innerörtlich nicht von der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit ab. Maßgebend sind die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte, die 

Verkehrsbelastungen und die oben genannten Störungen im Verkehrsfluss. Zumindest wenn auch die 
Signalisierung an die zulässige Geschwindigkeit angepasst wird, führt der stetige Verkehrsfluss auf etwas 
geringerem Geschwindigkeitsniveau nicht zu Nachteilen in der Verkehrsabwicklung. Da in der Gemeinde 
Rümmingen keine signalisierten Knotenpunkte vorhanden sind, spielt hier eine Anpassung der 
Signalisierung keine Rolle. 

Zu bewerten sind auch die Auswirkungen auf Busverbindungen. Ob sich die vorgeschlagenen 
Geschwindigkeitsreduzierungen auf den ÖPNV auswirken, wird im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
geklärt.  

6.2.4 Alternativen 

Zunächst ist zu prüfen, ob das bestehende Straßennetz geeignete Alternativstrecken bietet, auf die 
Verkehr bereits verlagert werden könnte. Für Rümmingen bestehen keine Alternativstrecken, auf die es 
erstrebenswert ware, Verkehr zu verlagern. 

Zusätzliche bauliche Alternativen durch Umfahrungen sind kurzfristig nicht absehbar und realisierbar. 
Langfristig betrachtet, wird eine Teilortsumfahrung angestrebt. 

Anstehende bauliche Maßnahmen zur Lärmminderung sind auf den untersuchten Straßen nicht bekannt. 
Aktiver Lärmschutz in Form von Lärmschutzwänden zum Schutz vor dem Straßenverkehrslärm wird 
aufgrund von städtebaulichen Gegebenheiten (negativer Einfluss auf das Ortsbild, Trennwirkung, stark 

eingeschränkte Wirkung durch seitliche Schalleinträge, Sichtverhältnisse, erforderliche Zufahrten usw.) 
nur in manchen Bereichen umsetzbar sein. Ein Austausch der Fahrbahndeckschichten ist, wie bereits 
angesprochen, mittel- bis langfristig für alle Lärmschwerpunkte eine sinnvolle Ergänzung zum Schutz der 
Anwohner. Allerdings würde hiermit weder ein allein ausreichender Lärmschutz erzielt, noch ist der 
Austausch kurzfristig für alle betreffenden Abschnitte durchführbar. Ein Verzicht auf verkehrsrechtliche 
Maßnahmen wäre vor diesem Hintergrund nicht begründbar.  

6.2.5 Weitere Abwägungsaspekte 

Sowohl für Fußgänger als auch für den Radverkehr sind die Auswirkungen durch eine ganztägige 

Reduzierung der Geschwindigkeit als grundsätzlich positiv einzuschätzen. Die Verträglichkeit des 
Radverkehrs auf der Fahrbahn ist bei Tempo 30 besser als bei Tempo 50, da sich die 
Geschwindigkeitsunterschiede annähern. Zudem ist das Risiko von Unfällen bei niedrigeren 
Geschwindigkeiten geringer und Straßenquerungen für Fußgänger sind einfacher möglich. 
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7 Öffentlichkeitsbeteiligung  

7.1 Verfahren 
Mit dem Entwurf des Lärmaktionsplans mit dem Stand Februar 2022 wurde die Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange in Anlehnung an das bei Bauleitplanverfahren übliche 
Vorgehen durchgeführt.  

Neben der Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme wurden den Bürgern die Ergebnisse auch in 
öffentlicher Sitzung vorgestellt.  

Die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden in der hier vorliegenden Fassung des 
Lärmaktionsplans berücksichtigt. Wesentliche Aspekte der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung sind 
nachfolgend zusammengefasst. 

7.2 Ergebnisse 
Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Bürger/ -innen wurden gesichtet und die 
enthaltenen Hinweise zur Kenntnis genommen. Diese betrafen z. B. die in der Offenlagefassung des 
Lärmaktionsplans noch nicht enthaltene Angabe zur insgesamten Reisezeiterhöhung durch Tempo 30 bei 

einer Gesamtdurchfahrt der Wittlinger Straße und Lörracher Straße. Diese Angabe wurde in der hier 
vorliegenden Fassung ergänzt. An den Grundlagen der Entscheidungen für Schutzmaßnahmen gehen 
hieraus aber keine Änderungen hervor. Auch durch weitere Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange 
und Bürger/ -innen wurden in der Konsequenz keine Änderungen der Maßnahmen vorgenommen. 
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Zudem verbleibt zunächst die grundsätzliche Empfehlung zum Einsatz lärmoptimierter Fahrbahnbeläge 
an allen Lärmschwerpunkten sowie der Hinweis auf passiven Lärmschutz an Gebäuden Bestandteil des 
Lärmaktionsplans. Hierzu ist der jeweilige Straßenbaulastträger zuständig, der nicht an Vorgaben des 
Lärmaktionsplans gebunden ist, im Einzelfall aber nach den bereits geltenden Regeln tätig werden kann 
und hierfür auf Ergebnisse und Empfehlungen des Lärmaktionsplans Rücksicht nehmen kann. 

Mit dem Entwurf des Lärmaktionsplans wurde eine Offenlage durchgeführt. Die Stellungnahmen der 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Träger öffentlicher Belange wurden gesichtet. Änderungen der 
Maßnahmen sind hieraus aber nicht hervorgegangen. Nach Beschluss des Lärmaktionsplans durch den 
Gemeinderat am 11.07.2022 ist somit die Umsetzung der geplanten Maßnahmen unter Mitwirkung der 

entsprechenden Behörden vorgesehen. 
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Anlage 8 
Legende Maßnahmenkonzept 

 





 

 

 

Anlage 9 
Leitlinie 1: Lärmminderung in der 
Stadtplanung 

 





 

 

 

Anlage 10 
Leitlinie 2: Förderung lärmarmer 
Verkehrsmittel 

 





 

 

 

Anlage 11 
Leitlinie 3: Baulicher Lärmschutz 
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